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Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 10. Dezember 2014

[aufgrund des Berichts des Sechsten Ausschusses (A/69/506)]

69/127. Malinahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus

Die Generalversammlung,
geleitet von den Zielen und Grundsétzen der Charta der Vereinten Nationen,

in Bekréaftigung der am 8. September 2006 verabschiedeten Weltweiten Strategie der
Vereinten Nationen zur Bekampfung des Terrorismus®, mit der der allgemeine Rahmen fiir
die MalRinahmen der internationalen Gemeinschaft zur wirksamen Bekampfung der Geil3el
des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen gestarkt wird, in allen ihren
Aspekten und unter Hinweis auf die erste, zweite, dritte und vierte zweijéhrliche Uberpri-
fung der Strategie am 4. und 5. September 2008, am 8. September 2010, am 28. und
29. Juni 2012 beziehungsweise am 12. und 13. Juni 2014 und die bei diesen Anldssen ab-
gehaltenen Aussprachen?,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 62/272 vom 5. September 2008, 64/297 vom
8. September 2010, 66/282 vom 29. Juni 2012 und 68/276 vom 13. Juni 2014,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 66/10 vom 18. November 2011,

ferner unter Hinweis auf die Erkl&rung anl&sslich des funfzigsten Jahrestags der Ver-
einten Nationen®,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklarung der Vereinten Nationen®,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005° und insbesondere in
Bekréftigung des Abschnitts tiber Terrorismus,

ferner unter Hinweis auf die in der Anlage zur Resolution 49/60 der Generalver-
sammlung vom 9. Dezember 1994 enthaltene Erklarung Gber MaBnahmen zur Beseitigung
des internationalen Terrorismus sowie die in der Anlage zur Resolution 51/210 der Ver-
sammlung vom 17. Dezember 1996 enthaltene Erklarung zur Erganzung der Erklarung von
1994 liber MalRnahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus,

! Resolution 60/288.

2 Siehe A/62/PV.117-120, A/64/PV.116 und 117, A/66/PV.118-120 und A/68/PV.94-97.
® Resolution 50/6.

* Resolution 55/2.

® Resolution 60/1.
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unter Hinweis auf alle Resolutionen der Generalversammlung iber Manahmen zur
Beseitigung des internationalen Terrorismus und die Resolutionen des Sicherheitsrats tiber
Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit durch terroristische
Handlungen,

Uberzeugt, dass es wichtig ist, dass die Generalversammlung als das universale dafiir
zustandige Organ sich mit MalRnahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus
befasst,

zutiefst beunruhigt daruber, dass weltweit nach wie vor terroristische Handlungen
veriibt werden,

erneut nachdrtcklich die abscheulichen Terrorakte verurteilend, die zu ungeheuren
Verlusten an Menschenleben, Zerstérungen und Sachschaden gefiihrt haben, namentlich
diejenigen, auf die die Generalversammlung mit der Verabschiedung ihrer Resolution 56/1
vom 12. September 2001 und der Sicherheitsrat mit der Verabschiedung seiner Resolutio-
nen 1368 (2001) vom 12. September 2001, 1373 (2001) vom 28. September 2001 und
1377 (2001) vom 12. November 2001 reagiert haben, sowie diejenigen, die seither veriibt
wurden,

sowie erneut nachdrticklich die grauenhaften und gezielten Anschldge verurteilend,
die in verschiedenen Teilen der Welt auf Biros der Vereinten Nationen ver(ibt wurden,

bekraftigend, dass die Staaten sicherstellen missen, dass jede MalRnahme, die sie zur
Bekampfung des Terrorismus ergreifen, mit allen ihren Verpflichtungen nach dem Vélker-
recht im Einklang steht, und dass sie diese MalRnahmen im Einklang mit dem Vélkerrecht,
insbesondere den internationalen Menschenrechtsnormen, dem Fliichtlingsvolkerrecht und
dem humanitaren Volkerrecht, ergreifen missen,

betonend, dass es notwendig ist, die internationale Zusammenarbeit zwischen Staa-
ten und zwischen internationalen Organisationen und Einrichtungen, regionalen und sub-
regionalen Organisationen und Abmachungen und den Vereinten Nationen weiter zu stér-
ken, um den Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen, gleichviel wo und
von wem er begangen wird, zu verhiiten, zu bekdmpfen und zu beseitigen, im Einklang mit
den Grundsétzen der Charta, dem Volkerrecht und den einschlagigen internationalen Uber-
einklinften,

Kenntnis nehmend von der Rolle, die dem Ausschuss des Sicherheitsrats nach Reso-
lution 1373 (2001) betreffend die Bekdmpfung des Terrorismus dabei zukommt, die
Durchfuhrung der genannten Resolution zu iberwachen, namentlich die Ergreifung der er-
forderlichen finanziellen, rechtlichen und technischen MalRnahmen durch die Staaten und
die Ratifikation oder Annahme der einschlagigen internationalen Ubereinkiinfte und Pro-
tokolle,

eingedenk der Notwendigkeit, die Rolle der Vereinten Nationen und der zustdndigen
Sonderorganisationen bei der Bekdmpfung des internationalen Terrorismus zu stérken, so-
wie der Vorschlage des Generalsekretérs im Hinblick auf die Starkung der diesbeziiglichen
Rolle der Organisation,

sowie eingedenk der unbedingten Notwendigkeit, die internationale, regionale und
subregionale Zusammenarbeit zu verstarken, um so die Fahigkeit der einzelnen Staaten zur
Verhitung und wirksamen Bekampfung des internationalen Terrorismus in allen seinen
Arten und Erscheinungsformen zu erhéhen,

mit der erneuten Aufforderung an die Staaten, den Anwendungsbereich der beste-
henden vélkerrechtlichen Bestimmungen Uber die Verhitung, Bek&mpfung und Beseiti-
gung des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen dringend zu tberpru-
fen, um sicherzustellen, dass es einen umfassenden rechtlichen Rahmen gibt, der alle As-
pekte der Frage erfasst,
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betonend, dass Toleranz und der Dialog zwischen den Kulturen sowie eine verstarkte
interreligiose und interkulturelle Verstandigung zu den wichtigsten Faktoren gehéren,
wenn es darum geht, die Zusammenarbeit und den Erfolg bei der Bekdmpfung des Terro-
rismus zu férdern, und die verschiedenen diesbezuglichen Initiativen begriiiend,

erneut erklérend, dass eine terroristische Handlung unter keinen Umstéanden gerecht-
fertigt werden kann,

unter Hinweis auf die Resolution 1624 (2005) des Sicherheitsrats vom 14. September
2005 und eingedenk dessen, dass die Staaten sicherstellen mussen, dass jede Maf3hahme,
die sie zur Bek&mpfung des Terrorismus ergreifen, mit ihren Verpflichtungen nach dem
Volkerrecht, insbesondere den internationalen Menschenrechtsnormen, dem Fliichtlings-
vélkerrecht und dem humanitaren Vélkerrecht, im Einklang steht,

Kenntnis nehmend von den jlngsten Entwicklungen und Initiativen auf internationa-
ler, regionaler und subregionaler Ebene zur Verhiitung und Bekdampfung des internationa-
len Terrorismus,

sowie Kenntnis nehmend von den Anstrengungen zur Verhiitung, Bekampfung und
Beseitigung des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen, gleichviel wo
und von wem er begangen wird, die auf regionaler und subregionaler Ebene, inshesondere
durch die Ausarbeitung regionaler Ubereinkiinfte und den Beitritt zu diesen, unternommen
werden,

unter Hinweis auf ihren in den Resolutionen 54/110 vom 9. Dezember 1999, 55/158
vom 12. Dezember 2000, 56/88 vom 12. Dezember 2001, 57/27 vom 19. November 2002,
58/81 vom 9. Dezember 2003, 59/46 vom 2. Dezember 2004, 60/43 vom 8. Dezember
2005, 61/40 vom 4. Dezember 2006, 62/71 vom 6. Dezember 2007, 63/129 vom 11. De-
zember 2008, 64/118 vom 16. Dezember 2009, 65/34 vom 6. Dezember 2010, 66/105 vom
9. Dezember 2011 und 67/99 vom 14. Dezember 2012 gefassten Beschluss, dass sich der
Ad-hoc-Ausschuss nach Resolution 51/210 der Generalversammlung vom 17. Dezember
1996 mit der Frage der Einberufung einer Konferenz auf hoher Ebene unter der Schirm-
herrschaft der Vereinten Nationen zur Erarbeitung einer gemeinsamen organisierten Reak-
tion der internationalen Gemeinschaft auf den Terrorismus in allen seinen Arten und Er-
scheinungsformen befassen und diese Frage auf seiner Tagesordnung belassen soll,

sowie unter Hinweis auf das am 31. August 2012 in Teheran verabschiedete Schluss-
dokument der Sechzehnten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtgebunde-
nen Lander®, in dem die Staats- und Regierungschefs die gemeinsame Position der Bewe-
gung der nichtgebundenen Lander zum Terrorismus wiederholten und ihre vorherige In-
itiative bekraftigten, mit der zu einer internationalen Gipfelkonferenz unter der Schirm-
herrschaft der Vereinten Nationen zur Erarbeitung einer gemeinsamen organisierten Reak-
tion der internationalen Gemeinschaft auf den Terrorismus in allen seinen Arten und Er-
scheinungsformen aufgerufen wurde’, sowie auf andere einschlagige Initiativen,

eingedenk ihrer Resolutionen 57/219 vom 18. Dezember 2002, 58/187 vom
22. Dezember 2003, 59/191 vom 20. Dezember 2004, 60/158 vom 16. Dezember 2005,
61/171 vom 19. Dezember 2006, 62/159 vom 18. Dezember 2007, 63/185 vom 18. Dezem-
ber 2008, 64/168 vom 18. Dezember 2009, 65/221 vom 21. Dezember 2010, 66/171 vom
19. Dezember 2011 und 68/178 vom 18. Dezember 2013,

® AI67/506-S/2012/752, Anlage |, Ziff. 225 und 226.
7 AI53/667-S/1998/1071, Anlage I, Ziff. 161.
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nach Priifung des Berichts des Generalsekretars® und des miindlichen Berichts des
Vorsitzenden der Arbeitsgruppe des Sechsten Ausschusses (ber ihre Arbeit auf der neun-
undsechzigsten Tagung®,

1. verurteilt nachdriicklich alle Handlungen, Methoden und Praktiken des Terro-
rismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen, gleichviel wo und von wem sie be-
gangen werden, als kriminell und nicht zu rechtfertigen;

2. fordert alle Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen und die anderen in Be-
tracht kommenden internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen auf, die
Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekampfung des Terrorismus® sowie die
Resolutionen ber die erste, zweite, dritte und vierte zweijahrliche Uberpriifung der Strate-
gie' in allen ihren Aspekten auf internationaler, regionaler, subregionaler und nationaler
Ebene unverziglich umzusetzen, namentlich durch die Mobilisierung von Ressourcen und
Sachverstand;

3. verweist auf die ausschlaggebende Rolle der Generalversammlung bei der
Weiterverfolgung der Umsetzung und Aktualisierung der Weltweiten Strategie der Verein-
ten Nationen zur Bekampfung des Terrorismus, sieht der funften zweijahrlichen Uberprii-
fung 2016 mit Interesse entgegen, verweist in diesem Zusammenhang auf ihre Bitte an den
Generalsekretér, zu den kunftigen Beratungen der Versammlung beizutragen, und ersucht
den Generalsekretér, dabei Informationen ber die einschlédgigen Aktivitaten innerhalb des
Sekretariats zur Gewéhrleistung der Gesamtkoordinierung und -kohérenz der vom System
der Vereinten Nationen getroffenen MaRnahmen zur Terrorismushekampfung vorzulegen;

4.  erklart erneut, dass Straftaten, mit denen beabsichtigt oder geplant wird, die
ganze Bevolkerung, eine Gruppe von Personen oder einzelne Personen zu politischen
Zwecken in Angst und Schrecken zu versetzen, unter keinen Umstédnden gerechtfertigt
werden koénnen, gleichviel welche politischen, philosophischen, weltanschaulichen, rassi-
schen, ethnischen, religidsen oder sonstigen Erwagungen zu ihrer Rechtfertigung angefiihrt
werden;

5. fordert alle Staaten erneut auf, weitere MalRnahmen im Einklang mit der Char-
ta der Vereinten Nationen und den entsprechenden Bestimmungen des Volkerrechts, ein-
schlieflich der internationalen Menschenrechtsnormen, zu beschlieBen, um Terrorismus zu
verhiiten und die internationale Zusammenarbeit bei der Bekdmpfung des Terrorismus zu
starken, und zu diesem Zweck inshesondere die Ergreifung der in der Ziffer 3 a) bis f) der
Resolution 51/210 der Generalversammlung dargelegten Malinahmen zu erwégen;

6.  fordert alle Staaten aufRerdem erneut auf, im Hinblick auf die effizientere Um-
setzung der einschldgigen Rechtsinstrumente nach Bedarf und soweit angezeigt verstarkt
Informationen (ber Tatsachen im Zusammenhang mit dem Terrorismus auszutauschen und
dabei die Verbreitung ungenauer oder nicht nachgepriifter Informationen zu vermeiden;

7.  fordert die Staaten erneut auf, terroristische Aktivitdaten weder zu finanzieren,
zu beglinstigen, dafiir auszubilden noch sie auf andere Weise zu unterstiitzen;

8.  bekundet ihre Besorgnis dariber, dass Entfilhrungen und Geiselnahmen durch
terroristische Gruppen, die Losegelder und/oder politische Zugestandnisse fordern, zu-
nehmen, und erklart, dass dieses Problem angegangen werden muss;

9.  bekundet ihre ernste Besorgnis lber die akute und zunehmende Bedrohung, die
von ausléndischen terroristischen Kémpfern ausgeht, das heif8t von Personen, die in einen
Staat reisen, der nicht der Staat ihrer Ansassigkeit oder Staatsangehdrigkeit ist, um terroris-

8 A/69/209.
® Siehe A/C.6/69/SR.28.
10 Resolutionen 62/272, 64/297, 66/282 und 68/276.
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tische Handlungen zu begehen, zu planen, vorzubereiten oder sich daran zu beteiligen oder
Terroristen auszubilden oder sich zu Terroristen ausbilden zu lassen, einschlieRlich im Zu-
sammenhang mit bewaffneten Konflikten, betont, dass die Staaten dieses Problem angehen
mussen, namentlich indem sie ihre internationalen Verpflichtungen erfullen, und unter-
streicht die Bedeutung des Kapazitatsaufbaus und der Erleichterung des Kapazitatsaufbaus
durch die Vereinten Nationen im Einklang mit den bestehenden Mandaten zur Unterstiit-
zung von Staaten, namentlich der Staaten in den am stdrksten betroffenen Regionen, auf
ihr Ersuchen;

10. betont, dass die Staaten gegen den internationalen Terrorismus entschlossen
zusammenarbeiten miissen, indem sie schnelle und wirksame MaRnahmen zur Beseitigung
dieser GeiRel ergreifen, und fordert in dieser Hinsicht alle Staaten auf, im Einklang mit ih-
ren Verpflichtungen nach dem geltenden Vélkerrecht und der Charta denjenigen, die terro-
ristische Handlungen begehen, und allen, die die Finanzierung, Planung oder Vorbereitung
terroristischer Handlungen unterstiitzen, erleichtern oder sich daran beteiligen oder versu-
chen, sich daran zu beteiligen, einen sicheren Zufluchtsort zu verweigern und sie vor Ge-
richt zu bringen oder, soweit angemessen, auszuliefern, entsprechend dem Grundsatz
»Auslieferung oder Strafverfolgung®;

11. fordert die Staaten nachdriicklich auf, sicherzustellen, dass gegen ihre Staats-
angehdrigen oder andere Personen und Einrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet, die vorsétz-
lich Gelder zugunsten von Personen oder Einrichtungen bereitstellen oder sammeln, die
terroristische Handlungen begehen oder zu begehen versuchen, erleichtern oder sich an de-
ren Begehung beteiligen, Strafen verhédngt werden, die der Schwere dieser Taten entspre-
chen;

12. erinnert die Staaten daran, dass sie nach den einschlagigen internationalen
Ubereinkiinften und Protokollen sowie den Resolutionen des Sicherheitsrats, namentlich
Resolution 1373 (2001) des Rates, verpflichtet sind, sicherzustellen, dass die Urheber ter-
roristischer Handlungen vor Gericht gestellt werden, und verweist auf die Resolutionen der
Generalversammlung iber MaBnahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus;

13. erklart erneut, dass die internationale Zusammenarbeit sowie die Malnahmen
der Staaten zur Bekampfung des Terrorismus im Einklang mit den Grundsatzen der Charta,
dem Vaélkerrecht und den einschldgigen internationalen Ubereinkiinften stehen sollen;

14. verweist auf die Verabschiedung des Internationalen Ubereinkommens zur Be-
kampfung nuklearterroristischer Handlungen®, der Anderung des Ubereinkommens iiber
den physischen Schutz von Kernmaterial*?, des Protokolls von 2005 zum Ubereinkommen
zur Bekdmpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt™
und des Protokolls von 2005 zum Protokoll zur Bekampfung widerrechtlicher Handlungen
gegen die Sicherheit fester Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden*, und
legt allen Staaten eindringlich nahe, mit Vorrang zu erwégen, Vertragsparteien dieser
Ubereinkiinfte zu werden;

1 United Nations, Treaty Series, Vol. 2445, Nr. 44004. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBI.
2007 11 S. 1586; LGBI. 2009 Nr. 263; 6BGBI. 111 Nr. 77/2007; AS 2009 493.

2 Am 8. Juli 2005 von der Konferenz zur Priifung und Annahme vorgeschlagener Anderungen des Uber-
einkommens (ber den physischen Schutz von Kernmaterial verabschiedet (International Atomic Energy
Agency, Dokument GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6, Anhang). Amtliche deutschsprachige Fassung:
dBGBI. 2008 11 S. 574.

3 Am 14. Oktober 2005 von der Diplomatischen Konferenz zur Anderung der Vertrage zur Bekampfung
widerrechtlicher Handlungen verabschiedet (International ~Maritime Organization, Dokument
LEG/CONF.15/21). Amtliche deutschsprachige Fassungen: 6BGBI. 111 Nr. 85/2010, AS 2010 3355.

4 Am 14. Oktober 2005 von der Diplomatischen Konferenz zur Anderung der Vertrage zur Bekdmpfung
widerrechtlicher Handlungen verabschiedet (International ~Maritime Organization, Dokument
LEG/CONF.15/22). Amtliche deutschsprachige Fassungen: 6BGBI. 111 Nr. 86/2010; AS 2010 3345.
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15. legt allen Staaten eindringlich nahe, sofern sie noch nicht Vertragspartei der in
Ziffer 6 der Resolution 51/210 der Generalversammlung genannten einschlagigen Uber-
einkiinfte und Protokolle sowie des Internationalen Ubereinkommens zur Bekampfung ter-
roristischer Bombenanschlage™, des Internationalen Ubereinkommens zur Bekampfung
der Finanzierung des Terrorismus®, des Internationalen Ubereinkommens zur Bekamp-
fung nuklearterroristischer Handlungen und der Anderung des Ubereinkommens iiber den
physischen Schutz von Kernmaterial geworden sind, dies mit VVorrang und im Einklang mit
der Resolution 1373 (2001) des Sicherheitsrats und der Resolution 1566 (2004) des Rates
vom 8. Oktober 2004 zu erwdgen, und fordert alle Staaten auf, nach Bedarf die zur Umset-
zung der Bestimmungen dieser Ubereinkiinfte und Protokolle erforderlichen innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften zu erlassen, sicherzustellen, dass die Zustandigkeit ihrer Gerich-
te es ihnen ermdglicht, die Urheber terroristischer Handlungen vor Gericht zu stellen, und
zu diesem Zweck mit anderen Staaten und zustadndigen internationalen, regionalen und
subregionalen Organisationen zusammenzuarbeiten und ihnen Unterstltzung und Hilfe zu
gewahren;

16. legt den Staaten eindringlich nahe, mit dem Generalsekretér, miteinander so-
wie mit interessierten zwischenstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, um si-
cherzustellen, gegebenenfalls im Rahmen der bestehenden Mandate, dass den Staaten, die
Hilfe benétigen und beantragen, um Vertragsparteien der in Ziffer 15 genannten Uberein-
kiinfte und Protokolle zu werden und diese durchzufiihren, technische und sonstige sach-
verstandige Beratung erteilt wird;

17. stellt mit Anerkennung und Befriedigung fest, dass entsprechend der Aufforde-
rung in den Ziffern 12 und 13 der Resolution 68/119 der Generalversammlung vom
16. Dezember 2013 eine Reihe von Staaten Vertragsparteien der dort genannten einschl-
gigen Ubereinkiinfte und Protokolle geworden sind, in Verwirklichung des Ziels einer
breiteren Annahme und Durchfiihrung dieser Ubereinkiinfte;

18. bekréftigt die in der Anlage zu der Resolution 49/60 der Generalversammlung
enthaltene Erklarung Uber MalRhahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus
sowie die in der Anlage zu der Resolution 51/210 der Versammlung enthaltene Erklarung
zur Ergdnzung der Erklarung von 1994 iiber Mainahmen zur Beseitigung des internationa-
len Terrorismus und fordert alle Staaten auf, sie umzusetzen;

19. fordert alle Staaten auf, zusammenzuarbeiten, um terroristische Handlungen zu
verhiiten und zu bekdmpfen;

20. fordert alle Staaten und den Generalsekretar nachdriicklich auf, bei ihren An-
strengungen zur Verhiitung des internationalen Terrorismus die bestehenden Institutionen
der Vereinten Nationen auf bestmdgliche Weise zu nutzen;

21. stellt fest, dass das Zentrum der Vereinten Nationen zur Bekdmpfung des Ter-
rorismus seine Aufgaben innerhalb des Arbeitsstabs Terrorismusbek&mpfung in New York
wahrnimmt und dass das Zentrum die Umsetzung der Weltweiten Strategie der Vereinten
Nationen zur Bekdmpfung des Terrorismus unterstitzt, und legt allen Mitgliedstaaten na-
he, mit dem Zentrum zusammenzuarbeiten und zur Durchfiihrung seiner Tatigkeiten inner-
halb des Arbeitsstabs beizutragen;

22. ersucht die Unterabteilung Terrorismusverhitung des Biros der Vereinten Na-
tionen flir Drogen- und Verbrechensbekdmpfung in Wien, weitere Anstrengungen zu un-
ternehmen, um im Rahmen ihres Mandats die Kapazitaten der VVereinten Nationen auf dem

15 United Nations, Treaty Series, Vol. 2149, Nr. 37517. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBI.
2002 I1' S. 2506; LGBI. 2002 Nr. 189; 6BGBI. 111 Nr. 168/2001; AS 2004 2521.

16 Epd., Vol. 2178, Nr. 38349. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBI. 2003 1l S. 1923; LGBI. 2003
Nr. 170; 6BGBI. 111 Nr. 102/2002; AS 2004 2535.
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Gebiet der Terrorismusverhiitung auszubauen, und erkennt im Zusammenhang mit der
Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekdmpfung des Terrorismus und mit
Resolution 1373 (2001) des Sicherheitsrats die Rolle an, die ihr dabei zuféllt, den Staaten
behilflich zu sein, Vertragsparteien der einschlagigen internationalen Ubereinkiinfte und
Protokolle betreffend den Terrorismus, einschlielich der in jingster Zeit verabschiedeten,
zu werden und diese durchzufthren, und die Mechanismen der internationalen Zusammen-
arbeit in Strafsachen im Zusammenhang mit dem Terrorismus zu stérken, so auch durch
den Aufbau nationaler Kapazitaten;

23. bittet die regionalen zwischenstaatlichen Organisationen, dem Generalsekretar
Informationen tber die von ihnen auf regionaler Ebene getroffenen MaBnahmen zur Besei-
tigung des internationalen Terrorismus sowie Uber die von diesen Organisationen abgehal-
tenen zwischenstaatlichen Tagungen vorzulegen;

24. beschlielt, unter Beriicksichtigung der Empfehlung der Arbeitsgruppe des
Sechsten Ausschusses, dass mehr Zeit notwendig ist, um bei den noch offenen Fragen
Fortschritte in der Sache zu erzielen, zu empfehlen, dass der Sechste Ausschuss auf der
siebzigsten Tagung der Generalversammlung eine Arbeitsgruppe einsetzt, die den Auftrag
hat, den Prozess zum Entwurf eines umfassenden Ubereinkommens iiber den internationa-
len Terrorismus abzuschlieBen und die mit Resolution 54/110 der Versammlung auf ihre
Tagesordnung gesetzte Frage der Einberufung einer Konferenz auf hoher Ebene unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen abschlieend zu erértern;

25. anerkennt die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Regelung aller noch of-
fenen Fragen und legt allen Mitgliedstaaten nahe, wahrend des Zeitraums zwischen den
Tagungen verstarkte Anstrengungen zu unternehmen;

26. beschlielt, den Punkt ,,Malnahmen zur Beseitigung des internationalen Terro-
rismus*“ in die vorlaufige Tagesordnung ihrer siebzigsten Tagung aufzunehmen.

68. Plenarsitzung
10. Dezember 2014

717



	Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 10. Dezember 2014
	[aufgrund des Berichts des Sechsten Ausschusses (A/69/506)]
	69/127.  Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus

